
BUCHBESPRECHUNGEN

Prinzıp und befähigt S Tag Tag seıne Bedingung als „Lebendiger“ leben e1nNn-
getaucht 1n die ab-gründıge Nacht und ennoch erleuchtet VO einem lebendigen Prin-
Z1p sub specıe Aaeternıtatıs (vgl zuletzt uch: Individuationsprinz1ıp als eın un Leben.

UFOUR-KOWALSKAStudien ZuUur orıgınaren Phänomenalisierung,

VOSSENKUHL, WILHELM, Dıie Möglıchkeıit des (Juten Ethık 1mM 21. Jahrhundert. Muüun-
chen: Beck 2006 4/72 S’ ISBN-10 3-406-54375-8; ISBN-13 978-3-406-543/5-3
Vossenkuhls V.) ntwurt sıch nıcht Ethık E Ar das DA Jhd CC der e1n-

ach „des 29 ts  D sondern bescheiden „1M Z Jhdt.“ Die zeıtliche Verortung VeCeI-

weıst auftf einen Hintergrund: die Wıssens- und Forschungsgesellschaft, dıie verteilende
und VO: allem die plurale Gesellschaft mıiıt ıhren vielen unterschiedlichen Ansichten, die
nach eiıner größeren Klarheıit 1m Urteil und Sıcherheıit in der siıttlichen Entscheidung
sucht. Vor WE macht die Verunsicherung Halt, Wer bleibt VO ıhr verschont? Nıe-
manı  7 Iso uch nıcht V.? eın Anliegen 1St CS, diese und andere „Stiımmungen” NSt-
zunehmen SOWI1Ee Haltungen der Gesellschaft analysıeren und Posiıtionen klären,
wobei uns versichert, sel die große ahl der Menschen 1n elementaren Fragen des
Zusammenlebens eiıns (16) Es bestehe eın gemeınsames Verständnis, W 2asS jeweıls gul
der schlecht sel, und daher auch eın gemeınsames Verständnis, W as mıt diesen Wertaus-
drücken gemeınt se1 I5t Zudem „Nieman: 1St ohne sıttliche Prägung“(48). ach
diesem kurzen Blick aut Autor und Adressaten z1bt uns eiıne Definition un! nn!'
wel Pflichten.

1St für eıne Diszıplın (10), 1st systematische Orientierungsgeberin (9) und „Kon-
fliktwissenschaft“ der lösbaren und der unlösbaren Konflikte (18) Sıe 111 klären, W as

das Gute 1St und „WwI1e das ute ın Gestalt des u  n gemeınsamen Lebens der Menschen
möglıch 1St  ‚« ( 15 und das gesamte Kap.). Wenn WwIır ernsthaft VO „Guten“ sprechen,

dürten WIr davon ausgehen, ass sıch 1n diesem Gesprächsraum (auch 145) Lösungen
und Beıträge Zu Leben entwickeln lassen. Dabe!: hat die }’E 1Ur eine Autorität
relatıv dem wissenschaftlichen Gewicht der Gründe und Begründungen, dıe s1e
bieten kann' (48) Indem CI Y den Ma{iißstab des (suten herausarbeıten wolle, stehe
seıne jenseı1ts der Einteilung 1n deontologische und teleologische Ethiken (434,
Anm. 1 ’ 47), denn diese beiden Stränge würden sıch letztlich (suten Orıentleren:
Deontologen erhielten, Va VO: ıhm die Pflichten zugesprochen, Teleologen würden

iıhm die Folgen I1MNESSECH.: Sodann: Es bestehe PYrsiens die Pflicht, ach dem CGuten
chen (16), dessen Begriff (2385; 241, 346) und das selbst unbeständig se1l (27) Eın VO

ımmer wieder ANSCSPIOC 1TieTr Punkt! Dazu se1l uUu1ls der moralısche ınn egeben (33—
69), se1l bilden und überprüfen 35 bleibe unverzichtbare Hı te dafür, das
Gute erspuüren. Eıne Zzweıte Verpflichtung tordere, 4Ss das einzelne sıttliche Urteil
mıiı1t dem eigenen Leben, dem Zusammenleben mit anderen, Ja, mıiıt dem „Ganzen der
Menschheıit“ verträglich sel. Es se1l eın „durchräsonniertes“ Weltbild, 1n „Konsıstenz
und Kohärenz“ (F 24) erstellen. Nach dieser Kurzvorstellung geht Rez. die lıe-
derung VO V.s Werk durch

E7 heißt 1mM Kap „Sıtte un! Ethik“ (33—-114), legitimiere ihre Urteile durch
Verwelıls auf „sıttliche Tatsachen“, geltende Grundnormen, die anerkannt, nıcht weıter
rechtfertigbar der begründbar und unersetzbar selen (33) „Ethische Urteile haben e1-
nNenNn gemischten Charakter, weıl Ss1€e iıhrem theoretischen Anspruch nach VOoO zugrunde
liıegenden Wertannahmen abhängen“ (24) Dıie weıteren Kap geben das Verhältnis, das

edenkt, immer deutlicher erkennen: die Beziehung VO „Sıtte“ und 95 E Die VO

besprochenen Fälle belegen tür die faktische Abhängigkeit der VO der Sıtte und
die sıttlich notwendıge Unabhängigkeıt der VO der Sıtte.

[ )as IL Kap 1St -  t. als Konfliktwissenschatt“ (115—162) betitelt. In Zeıten grund-
legender Äfl&6füflg€fl der Lebensverhältnisse nehmen moralische Konflikte wırd
versuchen, sS1e lösen der s1e wird aufzuzeigen haben, 4SSs auf den betreffenden Kon-
flıkt gar n1ıe völlig gerecht antworten ISt. In diesem Fall wiırd der Gesellschaft eine
bestimmte Umgangsweise empfehlen mussen. beschreıibt wel 1ypen VO Moralkon-
flıkten: Es sınd wel für siıch berechtigte Ansprüche der Prinzıpien yegeneinander ab-
zuwagen; für eines VOoO iıhnen I[11USS$S Iinan sıch entscheıiden; eın Anspruch der Prinzıp
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wiırd also kurz kommen (am Beispıel der Organtransplantation: Wer der WEe1 möglı-
chen Empfänger soll das eINZ1Ig ZUr Verfügung stehende Urgan erhalten?, 122-127). Es
o1bt zweıtens den moralischen 1ssens (geze1gt Beispiel der AuseinandersetzungAbtreibungsregelungen: 128) Es trefen ber uch Fälle normatıver Überforderung auf

Ob der Begriff für die angeführten Fälle9 se1 dahingestellt. tführt den Fall
des Arztes d} welcher einerseılts das Leben der Patıentin retten un andererseits Leiden
mildern will, und der somıt über die geeıignete Dosıs eines Medikamentes efinden
hat, welche beiden Zielen gerecht werden [1USS tührt ber dieser Rubrik
auch Fälle dl iın denen „mehr gewollt als gesollt“ 1st gezeıgt Fall der Spende eines
UOrgans VO eiıner ebenden Person eıne andere Lebende: „Keıne Lebendspende 1st
hne Rısıko“ 148) Im Grunde kommen hıer supererogatorische kte Zur Sprache
azu 150f

Im 11L Kap „Freıiheıt un! Verantwortung“ bespricht zuerst Fälle, wel-
che u1ls 1M DE Jhdt Verantwortung besonders als „SOrFge” verstehen lassen ( Verantwor-
tung tür die Wahrheit Krankenbett, Klonen und Präımplantationsdiagnostik).
Der Freiheitsteil dieses Kap.s bemüht sıch eine Klärung der „Wiıllensfreiheit“.

Mıt dem Kap A1Das Gute, das Rıchtige un! das ULE Leben“ schwenkt
1U stärker auft das Anlıegen des Buchtitels e1in. War 1m Freiheıitsteil ant das Wort

erteılt, oreift 1n diesem Kap auftf Platon und Arıstoteles zurück. Das CGute 1st Ziel
(240, 242), x 1St AaUS uMöglichkeit 1Ns Wırkliche überführen, und bezeichnet

das ute als „eıne mögliche Wıirklichkeit“ Menschen en als Menschen 1 -
HIeTr ırgendeıine Zukuntt. Fehlt das Gute, können WIr heute nıcht gul leben un! IMOT-

SCn überhaupt nıcht mehr Unter dem „Rıichtigen“ versteht „das moralısch
Gute“* Das guLE Leben wıederum 1sSt nıcht rein moralischer Natur, sondern
chliefßt niıcht-moralische Bedingungen W1€ allgemeinen Wohlstand, gerechte esetze
H mıt eın Das ute wollen ist also keine rein moralısche Zielsetzung.

Das Kap „Das gyuLe Leben und die Integration VO Guütern“ besprichtdie Güterliste des u Lebens, deren Integration un: die Praxıs gerechter Verfahren,
VOTL allem der Verteilungsverfahren. Die Sorge für die gerechte Zuteilung können un!
dürten WIr nıcht dem Markt überlassen (sıehe ber 303) Es gıbt vergleichbare un! un-

vergleichbare CGuüter teilbare und unteıilbare (340), gegenständliche Csüter un!
solche mıiıt normatıvyvem Charakter Letztere veranlassen Außerungen ber
Relıgion und Christentum (auch schon 345) benennt als „das  C methodische Grund-
problem der Ethik die Aufgabe der „Integration der Güter“6- Das unteilbare
und nıcht verteılbare menschliche Leben bedartf der teilbaren un zuteılbaren Guter

Für die Je gelungenere gerechte Zuteilung 1mM gerechten Vertahren SOWI1Ee die
Integration der einzelnen (süter 1Ns menschliche Leben un untereinander tührt die
Maxımenmethode e1in. Er vergleicht sS$1e 1n Aufgabe und Funktion mıt dem „reflective
equilibrium“ VO Rawls bzw. Nelson Goodman (343 Ü: hält seine, die Maxımenme-
thode, jedoch tür dem Leben ANSCMESSCHNECFK. Sıe oll iın ihrer Dreıifalt VO Knapppheıts-,
Normen- und Integrationsmaxımen helfen, die normatıve Qualität teıl- und verteıiılbarer
Güter bestimmen (347, 362) und die (suter einem (GGanzen des u Lebens -
sammenzufügen Das Wachstum der knappen Guüter 1St nOormatıv lenken
Müssen Guüter vorenthalten werden, dürten dabe; weder die Menschenrechte verletzt
(354 noch lebensgefährliche Verzichtleistungen abgerungen der auferlegt werden
356)

Mıt dem VI Kap „Die Möglichkeit des u  n Lebens“ (41 sınd WIr 1U  - bei der
AÄAntwort angelangt. kommt auf den Beıtrag des Eınzelnen, 1m Angesicht des Pluralis-
INUS sprechen, und erarbeiıtet moralısche Regeln, w1e kooperieren 1St und welche
Kompromisse einzugehen sınd

Soweıt Zur Struktur dieses Werkes. Nun seiıner Beurteiulung, wobel sıch autf rel
Punkte beschränkt wiırd

Eın erster Punkt betrifft die Begründung des ethischen Urteils Werten WIr dazu noch
einmal einen Blick aut das Kap Was 1St 1U „Sıtte“ für V.? „Unter ‚Sıtte‘ können WI1r
diejenigen Kräfte und Werte verstehen, welche das Bewusstseın, die Getühle und das
Verhalten der Menschen pOSI1t1V der negatıv bestimmen und iıhnen 1m Alltag Orientie-
rung geben.“ Eıne Aussage eıner deskriptiven (36) Müsste hier die Tatsache der
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Pluralıtät der Gesellschaft nıcht beherzter berücksichtigt werden!? Nun spricht die
Sıtten nıcht heilig: „Nıch alle Sıtten siınd ber über jeden Zweıtel erhaben, weıl nıcht alle
Sıtten einen u FEinfluss auf das Verhalten der Menschen haben“ (36) Woher ber
diese Bewertung der Sıtte? geht vorsichtig Ü 3 S Zur führt nıcht der Weg über die
wıederum sıttliche verantwortende Ablehnung der Sıtte, sondern ZUuU einen die Er-
kenntnıis, dass Sıtten unsıcher geworden, undıtterenziert sınd un! damıt unkompe-
tenten Ratgeberinnen in komplexer Gesellschaft abDsanken (39) sodann Aass diıe nBUCHBESPRECHUNGEN  Pluralität der Gesellschaft nicht beherzter berücksichtigt werden!? — Nun spricht V. die  Sitten nicht heilig: „Nicht alle Sitten sind aber über jeden Zweifel erhaben, weil nicht alle  Sitten einen guten Einfluss auf das Verhalten der Menschen haben“ (36). Woher aber  diese Bewertung der Sitte? V. geht vorsichtig voran. Zur E. führt nicht der Weg über die  wiederum sittliche zu verantwortende Ablehnung der Sitte, sondern zum einen die Er-  kenntnis, dass Sitten unsicher geworden, undifferenziert sind und damit zu unkompe-  tenten Ratgeberinnen in komplexer Gesellschaft absanken (39), sodann dass die „E. ...  nach guten, überzeugenden Gründen jenseits des Gewöhnlichen, jenseits des sittlich Be-  kannten und Unstrittigen“ [sucht] (40). Das Suchen — als Faktum! In allen Bereichen  kann Expertenwissen verlangt sein. Eine Grenze der E. besteht darin, dass sie zerfallene  Sitten nicht erneuern kann (44). Der E. geht es als praktischer Wissenschaft (41) also um  die Wahrheit bei der Begründung von Forderungen, Geboten und Verboten.  Im Unterabschnitt „Geltung und Rechtfertigung“ (44-57) errichtet V. nun eine bezie-  hungsreiche Architektonik der Normbegründung in vier Begriffen. Wie Sitte zur E., so  verhalten sich Geltung und Rechtfertigung zueinander (47). Beide, Geltung und Recht-  fertigung, sind zu trennen: V. hat einen soziologischen Geltungsbegriff: „es gilt“ heißt  „es wird beobachtet“, wohingegen „rechtfertigen“ bedeutet, gute Gründe für diese  Norm zu haben. Ich räume ein, dass diese Trennung zu weniger sprachlichen Missver-  ständnissen führt als die Dualität „gelten“ (soziologisch) und „gültig sein“ (normativ).  Nun zieht V. gekonnt die Verbindungslinien: Geltung und Rechtfertigung sind vielfach  verschränkt (46): Geltung kommt vor Rechtfertigung (47). Diese ist von Geltung abhän-  gig, nicht aber die Geltung von der Rechtfertigung (47). Eine gut begründete Norm  kann auch schon einmal der soziologischen Geltung entbehren (46f.). Geltung wird  durch Rechtfertigung nicht geschaffen, auch nicht unmittelbar in Frage gestellt; Recht-  fertigung führt nıcht unmittelbar zur Wirksamkeit (60). Normen können ohne bekannte  oder akzeptierte Rechtfertigung gelten; sie gelten, weil sie gelten (46); oder die Regel  leuchtet schlicht ein; Beispiel: die Goldene Regel (46). — V. vertieft dieses „Network“  und spricht von Geltungsgründen, Gründe also nicht für die Rechtfertigung, sondern  für die - soziologische - Geltung (47). Was gilt, stehe unter Begründungsdruck, es habe  sich als geltend auszuweisen (45), ohne jedoch dabei jenen Rang an Reflexivität zu errei-  chen, welcher die Rechtfertigung auszeichne (47). Nun kommt nach Geltung, Rechtfer-  tigung und Geltungsgründen ein vierter Begriff hinzu: Anerkennung. Sie kann den  Gründen der soziologischen Geltung erwiesen werden; Anerkennung tritt aber auch auf  der ersten Stufe der Rechtfertigung auf (47) — ; womit V. sich wieder der E. zuwendet.  „Es gäbe keine E., wenn ihre Gründe nicht den Kriterien der Objektivität genügen  würden“ (49). „Gründe müssen in der E. ... verständlich, nachprüfbar, wahr, einschlägig  und im Licht neuer Erkenntnisse revidierbar sein.“ (41, leicht umgestellt 49) — Fünf  Kriterien, Rechtfertigungskriterien, führt V. an, die nicht von Geltungsbedingungen und  -gründen unabhängig zu konstruieren sind; was heißt: Sie sind zwar argumentativ von  der Sitte unabhängig (49), doch bleibt diese der Sache nach vorausgesetzt. Sitte unter-  stütze die E. und das ethische Rechtfertigen, welches aber wiederum nicht auf die Sitte  Einfluss nehmen könne (49). V. nennt ein ethisches Urteil dann und genau dann objektiv  und wahr, wenn es diese fünf Kriterien erfüllt. „Ethische Urteile sollen einen objektiven  Charakter haben“ (41); sie haben ihn, wenn sie auf solcherart vorgebrachte Gründe zu-  rückgehen, und sie  ehen zurück, wenn sich die Urteile nicht in den Augen der meisten  Menschen als sittlich unangemessen herausstellen (42).  R  Nun zu den einzelnen Kriterien: Ob der Grund verständlich ist, bestimmen die  Adressaten, die öffentliche Nachprüfbarkeit (50) von (Rechts-)Normen sei selbst eine  ethische Pflicht! Die Revidierbarkeit (50) habe zu leisten, dass man mit dem gesicherten  Fortschritt der Wissenschaft mitgehe, der über die Norm mitbefindet! „Wahr“ besage,  dass die Norm einen Inhalt hat, den man für wahr und damit für begründet halte. Dass  damit immer eine Haltung des (nicht religiös zu verstehenden!) Glaubens verbunden  ist, belegt V. mit Wittgensteins „Über Gewißheit“ (52). Was man für wahr halte, seien  Fakten, denen eine normative Natur zugeschrieben werde, so dass V. Humes Vorwurf  des naturalistischen Fehlschlusses entkräftet (53). Und noch deutlicher: Als wahr sei  anzuerkennen, was tatsächlich gelte (53). Damit mutiert geltendes Recht - durch Mehr-  heiten zustande gekommenes — zur Geltungsbedingung ethischer Urteile (53). „Objek-  268nach gyuten, überzeugenden Gründen Jenselts dCS Gewöhnlichen, Jjense1ts des sittlich Be-
kannten und Unstrıittigen“ sucht] (40) Das Suchen als Faktum! In allen Bereichen
annn Expertenwissen verlangt se1n. Eıne (Gsrenze der esteht darın, ass Ss1e zertallene
Sıtten nıcht kann (44) Der geht als praktıischer Wiıssenschaftt (41) Iso
die Wahrheıt beı der Begründung VO  e Forderungen, Geboten und Verboten.

Im Unterabschnitt „Geltung 111'1d Rechtfertigung“ (44—57) errichtet 1U eıne bezie-
hungsreiche Architektonik der Normbegründung 1n njer Begrifften. Wıe Sıtte AL E,
verhalten sıch Geltung und Rechtfertigung ueiınander (47) Beıide, Geltung un Recht-
fertigung, sınd trennen. hat einen soziologischen Geltungsbegriff: 99 galt  ‚CC heißt
99 wırd beobachtet“, wohingegen „rechttertigen“ bedeutet, gyute Gründe für diese
Norm en. Ic raume e1n, 4ass diese Trennung wenıger sprachlichen Mıssver-
ständnıssen tührt als dıe Dualıtät „gelten“ (soziologisch) und „gültıg seın“ (normatıv).
Nun zıeht gekonnt die Verbindungslinien: Geltung und Rechtfertigung sınd vielfach
verschränkt (46) Geltung kommt VOT Rechtfertigung (47) Diese 1st VO Geltung abhän-
1, nıcht ber die Geltung VO  - der Rechtfertigung (47) FEıne gut begründete Norm
kann uch schon einmal der soziologischen Geltung entbehren Geltung wırd
ARechtfertigung nıcht geschaffen, uch nıcht unmıttelbar 1ın Frage gestellt; Recht-
fertigung führt nıcht unmittelbar ZUT Wıirksamkeıit (60). Normen können hne bekannte
der akzeptierte Rechtfertigung gelten; sS1e gelten, weıl S1e gelten (46); der die Regel
leuchtet schlicht e1n; Beıispiel: die Goldene Regel (46) vertieft dieses „Network“
und spricht VO Geltungsgründen, Gründe Iso nıcht für die Rechtfertigung, sondern
fur die soziologische Geltung (47) Was oilt, stehe Begründungsdruck, habe
siıch als geltend auszuwelsen (45). hne jedoch dabe;i jenen Rang Reflexivıität errei-
chen, welcher die Rechtfertigung auszeichne (47) Nun kommt nach Geltung, Rechtter-
tıgung und Geltungsgründen eın vierter Begriff hınzu: Anerkennung. Sıe kann den
Gründen der sozliologıschen Geltung erwıesen werden; Anerkennung trıtt ber uch auf
der ersten Stute der Rechtfertigung aut (47) womıt sıch wıeder der zuwendet.
„Es zäbe keıine R WECI111 ıhre Gründe nıcht den Kriterien der Objektivıtät genugen
würden“ (49) „Gründe mussen 1ın der verständlich, nachprüfbar, wahr, einschlägıg
un:! ım Licht Frkenntnisse revidierbar se1INn.  k (41! leicht umgestellt 49) Fünf
Krıterıen, Rechtfertigungskriterien, führt d die nıcht VO  » Geltungsbedingungen un:!
-gründen unabhängıg konstruleren sınd; W as heißt S1e sınd ‚War argumentatıv VO

der Sıtte unabhängig (49), doch bleibt dıese der Sache nach vorausgesetzL. Sıtte 1-
stutze dıe und das ethische Rechtfertigen, welches ber wıederum nıcht auf die Sıtte
FEinfluss nehmen könne (49) ein ethisches Urteil annn und Nau annn objektiv
und wahr, WwWenn E diese fünf Kriterien ertüllt. „Ethische Urteile sollen eiınen objektiven
Charakter haben (41); s1e haben ihn, WE S1e aut solcherart vorgebrachte Gründe
rückgehen, un! S1e ehen zurück, WeNnn sıch die Urteile nıcht iın den Augen der meısten
Menschen als sittlic UNANSCIMNCSSCIL herausstellen (42)g1

Nun den einzelnen Kriıterien: Ob der rund verständlich iSt; bestimmen die
Adressaten, die öffentliche Nachprüfbarkeit (50) VO (Rechts-)Normen se1 selbst eiıne
ethische Pflicht! Dıie Revidierbarkeit (50) habe leisten, Aass 1114A1l MI1t dem gesicherten
Fortschritt der Wissenschaft miıtgehe, der über die Norm miıtbefindet! „Wahr“ besage,
ass die Norm einen Inhalt hat, den 1L1Aa1l für wahr un damıt für begründet halte Dass
damıt immer eıne Haltung des (nıcht relig1Öös verstehenden!) Glaubens verbunden
ISt, belegt mit Wıttgensteins „Über Gewißheit“ (52) Was INa für wahr halte, selen
Fakten, denen eiıne normatıve Natur zugeschrieben werde, dass Humes orwurtf
des naturalistischen Fehlschlusses entkrättet (53) Und noch deutlicher: Als wahr sel
anzuerkennen, W as tatsächlich gelte (53) Damıt mutiert geltendes Recht durch Mehr-
heiten zustande gekommenes ZUuU Geltungsbedingung ethischer Urteile (53) „Objek-
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t1ve  C Gründe“ selen allgemein vernünftigerweise anerkannte, Iso geltende Gründe:;weshalb die „letzte Instanz“ der Rechtfertigung nıcht ıne meta-physische Instanz,sondern ben diese Anerkennung 1St. „Die begrenzte historische Reichweite der WI1S-
senschattlichen Begründungen macht die Objektivität ethischer UrteıilePHILOSOPHIE  tive“ Gründe“ seien allgemein vernünftigerweise anerkannte, also geltende Gründe;  weshalb die „letzte Instanz“ der Rechtfertigung nicht eine meta-physische Instanz,  sondern eben diese Anerkennung ist. „Die begrenzte historische Reichweite der wis-  senschaftlichen Begründungen macht die Objektivität ethischer Urteile ... von der Kul-  tur- und Epochengeschichte abhängig“ (63). Wie tragfähig damit Letztreferenzen ge-  worden sind, sagt der folgende Satz: „Ihr Anspruch auf Objektivität bleibt aber auf die  Gegenwart bezogen und wird in dieser Hinsicht von historischen Veränderungen nicht  tangiert“ (63). Allerdings flicht V. ein: „Welche Teile des Rechts in ethischen Urteilen  vorausgesetzt werden, können wir nur von Fall zu Fall sagen. Schließlich können ethi-  sche Urteile auf gut begründete Weise geltendes Recht kritisieren und ihm sogar wider-  sprechen“ (53). Mit welcher Rückendeckung?, frage ich. „Einschlägig“ (54): zur Sache  passend. — Wie darf ich diese Kriterien bewerten? Ein radikaler Relativismus ist vermie-  den (69). Dazu ein Beispiel; es ist dem Embryonenschutz entnommen: Für V. ist es mit  Blick auf die Sitte und die mit ihr verbundenen mehrheitlich erhobenen Ansichten nicht  zu bewahrheiten, dass Mensch/Person-Sein schon ab der Verschmelzung von Samen  und Eizelle gegeben ist, also darf der Schutz des entstehenden menschlichen Lebens  (sprich: Menschen) später ansetzen (104); Embryonen sind nicht Zwecke an sich selbst,  ermöglichen aber die spätere Existenz von Zwecken an sich (103); diese Feststellung  führt weiter zur Prüfung darüber, ob und inwieweit Embryonen verzweckt (instru-  mentalisiert) werden dürfen. Antwort: Embryonen sind vor dem Gebrauch zu beliebi-  gen Zwecken zu schützen (103). Entgehen wir so leicht, wie V. meint, einer Unterord-  nung unter Mehrheiten, die sich im kulturellen Leben bilden, und/oder der sozialen  Evolution? (69).  Es gibt also objektiv geltende ethische Urteile, doch werden sie nie von der absoluten  Geltung von Werten gestützt (316), die ethische Argumentation ist an der soziologi-  schen Anerkennung aufgehängt. Haben wir es dann noch mit einer im strengen Sinne  sittlichen Verpflichtung zu tun?  Zweitens ist V.s Entwurf daraufhin zu befragen, womit sich denn die relative Unab-  hängigkeit der E. von der Sitte begründe. Der Einfluss der Sitte auf die E. müsse kon-  trollierbar sein, heißt es später (62). Ein schlichter Ersatz der E. durch die Sitte kommt  für V. nicht in Frage (63). Die Abhängigkeit der E. von der Sitte ist eine Tatsache; es gehe  nur um das „wie abhängig“ und „wie unabhängig“ (61). „Mehr als eine Teilautonomie  der Sitte gegenüber kann die E. nicht erreichen ...“ (58). Höchst zurückhaltend äußert  sich V. zur Frage, ob eine E. nicht auch die Aufgabe hat, kritisch an der Sitte zu arbeiten,  sie in Frage zu stellen. Er lässt durchblicken, wie sehr er der Reflexion zersetzende Kraft  zuspricht und dass er, so scheint es dem Rez., eher eine unbillige Lösung als den starken  Abbau oder die Verunsicherung gelebter Moral in Frage nehmen möchte (60). „Die Gel-  tung ethischer Begründungen setzt Bedingungen voraus, die von den Begründungen  C  nicht geschaffen werden“  (58). Wo es nun aber gegenüber geltender Sitte gute Gründe  gebe, ihre Geltung aus ethischen Gründen in Frage zu stellen (67), helfe nur das offene  Verfahren zur Klärung und zur eventuellen Durchsetzung des Guten. So weist V. auf die  Verderbnis der „Sitte“ durch die Nazis hin (89). In diesem Fall habe sich die E. auf ihre  eigenen Geltungsbedingungen zu besinnen und „auf erzieherischem Weg“ die Sitte wie-  derherzustellen. Diese Ausführungen V.s bleiben blass. Womit man begründet den Na-  zis hätte entgegentreten können, wird hier nicht deutlich. Als weiteres Beispiel diene uns  ier die von V. angeführte, diskutierte Frauenbeschneidung. Weswegen ist sie abzuleh-  nen? Wegen der Gesundheits- und Lebensgefährdung und der Integritätsverletzung. Ihr  Vollzug selbst ist inhuman; unfrei sind ja die Frauen. Doch es gibt „Sitten“, die die Frau-  enbeschneidung für gerechtfertigt, für notwendig halten. V. kann nun im Namen seiner  E. erst einmal keine Verurteilung dieser „Praxis“ aussprechen. Er sagt jedoch, dass wir es  bei der Frauenbeschneidung mit einer ‚objektiv ethisch zu verurteilenden, verwerfli-  chen sittlichen Praxis zu tun“ haben (93): Sein Argument lautet: Es würden Menschen-  rechte durch die Frauenbeschneidung verletzt werden. Von der zu verurteilenden Praxis  leitet V. die Verurteilung des „Instituts“ ab. Es gebe einen Verfassungs- und Menschen-  rechtskonsens in unseren Gesellschaften, „eherne Fundamente“, „die der Sitte ihren  Charakter und der E. ihre Voraussetzungen geben“: Einverstanden, auch ich möchte da-  ran festhalten, nur dies nennt man eben einen Verfassungs- und Menschenrechtspositi-  269VO der Kul-
[uUr- und Epochengeschichte abhängig“ (63) Wıe tragfähig damıt Letztreterenzen gC-worden sınd, Sagt der tolgende Satz: „Ihr Anspruch auf Objektivität bleibt ber aut die
Gegenwart bezogen und wırd iın dieser Hınsıcht VO historischen Veränderungen nıcht
tangıert“ (63) Allerdings flicht e1n. „Welche Teile des Rechts 1n ethischen Urteilen
VvorausgeseLzt werden, können WIr 1Ur VO Fall Fall N. Schliefßlich können ethi-
sche Urteile auf gul begründete Weise geltendes Recht kritisieren un! iıhm wıder-
sprechen“ (53) Mıt welcher Rückendeckung?, trage ich. „Einschlägig“ (54) ZUTFr Sache
passend. Wıe dartc diese Krıterien bewerten? Eın radıkaler Relativismus 1St vermıle-
den (69) Dazu eın Beispiel; CS 1st dem Embryonenschutz eNtINnOomMMEeEeN.: Für ist mıiıt
Blıck aut die Sıtte und die mıiı1t iıhr verbundenen mehrheitlich erhobenen Ansıchten nıcht

bewahrheiten, dass Mensch/Person-Sein schon ab der Verschmelzung VO Samen
un! Eizelle gegeben 1St, Iso darf der Schutz des entstehenden menschlichen Lebens
sprich: Menschen) spater Embryonen sınd nıcht Zwecke sıch elbst,ermöglıchen ber die spatere Exıstenz VO Zwecken sıch diese Feststellungtührt weıter ZUr Prüfung darüber, ob und inwıeweıt Embryonen verzweckt (instru-mentalısıert) werden dürten. AÄAntwort: Embryonen siınd VOT dem Gebrauch eliebi-
CIl Zwecken schützen Entgehen WIr eicht, Ww1e€e meınt, eıner Unterord-
HNUNg Mehrheıten, die sıch 1mM kulturellen Leben iılden, und/oder der sozıalen
Evolution? (69)

Es o1bt also objektiv geltende ethische Urteıile, doch werden S1e nıe VO der absoluten
Geltung VO Werten gestutzt die ethische Argumentatıion 1st der sOZ10log1-schen Anerkennung aufgehängt. Haben WIr dann noch mıiıt eıner 1m Sınne
sıttlıchen Verpflichtung tun”

Zweıtens 1St V.s Entwurt daraufhin befragen, womıt sıch enn die relatıve Unab-
hängigkeit der VO der Sıtte begründe. Der Einfluss der Sıtte auf die MUSsSse kon-
trollierbar se1n, heifßt spater (62) Eın schlichter Ersatz der durch die Sıtte kommt
für nıcht 1in Frage (63) Di1e Abhängigkeit der VO  — der Sıtte 1St eıne Tatsache; gehe
1U umn das „Wwıe abhängig“ und „WwIıe unabhängig“ (61) „Mehr als ıne Teilautonomie
der Sıtte gegenüber kann die nıcht erreichen (58) Höchst zurückhaltend außert
sıch ZUur Frage, ob eine nıcht uch die Aufgabe hat, kritisc. der Sıtte arbeiten,S1Ee 1n Frage stellen. Er lässt durchblicken, Ww1e€e sehr der Reflexion zersetzende Kraft
ZUS richt und ass CI, scheint dem Rez., eher eiıne unbillıge Lösung als den starken

der die Verunsicherung gelebter Moral 1n Frage nehmen möchte (60) „Dıie Gol=
tung ethischer Begründungen Bedingungen VOTaUS, die VO den Begründungennıcht gyeschaften werden‘ (58) Wo 1U  - aber gegenüber geltender Sıtte guLle Gründe
gebe, iıhre Geltung aus ethischen Gründen ın Frage stellen (67); helfe 1Ur das offene
Verfahren ZUr Klärung und ZuUur eventuellen Durchsetzung des Guten. So we1lst auf die
Verderbnis der „Sıtte“ durch die Nazıs hin (89) In diesem Fall habe sıch die autf ihre
eigenen Geltungsbedingungen besinnen un! „auf erzieherischem W6g“ dıe Sıtte wIı1e-
derherzustellen. Dıiese Ausführungen V.s bleiben blass Womuit Inan begründet den Na-
Z15 hätte CeNtgegentreten können, wird 1er nıcht deutlich. Als weıteres Beispiel diene uns
ler die VO angeführte, diskutierte Frauenbeschneidung. Weswegen 1St S1e bzuleh-

nen”? Wegen der Gesundheits- un: Lebensgefährdung und der Integritätsverletzung. Ihr
Vollzug selbst 1St ınhuman; unfreı sınd Ja die Frauen. Doch g1ibt „Sıtten“, die die Frau-
enbeschneidung für gerechttertigt, tür notwendig halten. kann 1U 1m Namen seiner

CFST einmal keine Verurteilung dieser APräxıs” aussprechen. Er Sagl jedoch, dass WIr
bei der Frauenbeschneidung mi1t einer ‚objektiv thisch verurteilenden, verwerfli-
hen sıttlıchen Praxıs tun haben (93) €e1nN Argument lautet: Es würden Menschen-
rechte durch die Frauenbeschneidung verletzt werden. Von der verurteilenden Praxıs
leitet die Verurteijlung des „Instituts“ ab Es gebe eınen Verfassungs- un! Menschen-
rechtskonsens 1ın Gesellschaften, „eherne Fundamente“, „die der Sıtte iıhren
Charakter unı der iıhre Voraussetzungen geben“: Eınverstanden, uch ich möchte da-
ran testhalten, 1Ur 1eSs Nn Inan eben einen Vertassungs- und Menschenrechtspositi-
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BUCHBESPRECHUNGEN

V1ISmMUuUS: Die Ablehnung der Frauenbeschneidung 1St für nordatlantıische Gemeinschat-
ten wohl selbstverständlich, nıcht ber immer noch für Gesellschaften mıiıt Frauenbe-
schneidung Getordert ware vielmehr eine unıversale Begründung dieser
Menschenrechte! Ich inde bezeichnend, da{ß V) der über vieles spricht, keın Wort
über das Folterverbot verliert. Fın weıteres Beispıiel: hat der Sıtte nıcht 1n jedem Fall
Recht geben 13) Di1e Todesstrafe, wıederum VO der „Sıtte“ manchen und nıcht
wenıgen Staaten gebilligt und gefordert, verstofße, VE die Menschenwürde.
Iso doch eın prior1, eın unbedingt geltender Wert, AUS dem sıch Normen ableiten las-
s  — würden? spricht selbst VO seiınem Aprıior1ismus und verteidigt sıch
An seinem Ansatz mıi1t der gelebten Sıtte als etztem Grund festzuhalten und trotzdem
ine unıversale Achtung der Todesstrate begründen, eben auch tfür Länder, deren Sıtte
s1e fordert, zwıngt eigenartıgen wenn uch respektablen Verteidigungslinien seiner
Posıtion I3

Eın drıtter Punkt 1St erwähnen. Unter dem Tıtel „Die Befähigung, moralısch
andeln“, spricht davon, 4ass „WIr Menschen u1lls tatsächlich selbst 27741 nötıgen, dem

tolgen, W as moralısch geboten Ist. und ass WI1r un1ls dazu berechtigt Hoffnung auft
Glückseligkeit machen mussen Wır en „keinen wirkliıchen Grund für eiıne be-
rechtigte Hoffnung auft Glück WE WI1Ir eın pflichterfülltes Leben tühren“ (1 59); und
doch „WIr kommen uch heute nıcht hne Hoffnung aUs (160 richtet sıch,
meıne ich, 1mM Besonderen jene „wachsende ahl VO  } Menschen, die nıcht Gott
glauben un:! sıch dennoch für ein moralıisc. integriertes Leben entscheiden wollen“

Was ann ıhnen sagen? Seine AÄAntwortrt: Di1e metaphysısche Perspektive, die
ant 1n seıiner Vernunftreligion ‚Gott annte und als Ideal der untrügliıchen, integren
Beurteilung der eigenen Moralıtät verstand, 1st unverzichtbar Damıt e1-
nerseılts Recht VOTr einer Leistungs- und Verdienstethik un! der schon angesproche-
NeN Überforderung des Menschen. Moralıtät 1St notwendige, wWeln uch nıcht hınre1-
chende Bedingung für eın u Leben Eın solches 1sSt eın Geschenk. Zu Recht
sieht nıcht mehr wı1ıe Kant die Gefahr, dass Menschen moralisches Handeln unterlas-
SCIL, und sıch gleichsam taul werdend, leichtsinnıg der Gnade 1n die Arme Werfen

Welchen Inhalts 1st ber diese metaphysısche Perspektive? „Wır hoften nıcht
auf eine Glückseligkeıt, w1e€e Kant S1e verstand“, ann eher soziologisch: viele Menschen
glauben nıcht eın Leben nach dem Tode W as bleibt Iso Gehalt dieser Per-
spektive? Ic lese aus dem mehrtachen Ansetzen V.s heraus: Di1e Erwartung, dass
Handeln VO einer nıcht betrügenden Instanz beurteilt wiırd (162; wobe!i ich „In-
stanz“ sinngemäfß hinzugefügt abe), des Weıteren ıne Erwartung, E moralıiıscher
Lebenswandel ırgendwıe elohnt werden würde un! dass INan „sıch den
Augen (Jottes wähnt (!) Dıie Ehrlichkeit des Rıngens Antwort übersteigt die
Griffigkeit der Auskuntt.

Fazıt: hat einen ZNachdenken zwingenden E.-Entwurft vorgelegt, 1n dem sıttlı-
hes Handeln (im Sınne Kants) sıch erst einmal, jedoch nıe krıitiklos aut das Ethos der
Gesellschaftt verlässt; 1st eine relatıve Selbständigkeıt gegenüber dem Ethos einzuräu-
INCI, ethische Urteile sınd dann ber uch wıederum VO vernünftig argumentierenden
Mehrheıiten her besorgen. Manche Ausführungen und Argumentationen V.s ZCUSCH
noch VO lebendiger, ergebnisoffener Überlegung. Und damıt se1 iıne sehr posıtıve Seıte
gemeınt: geht dialogisch VOL, nımmt den Leser 1n die, wenn uch gelegentlich Uun-
denen Argumentatıonen un Überlegungen mıt hineın. Den Lesern wiırd nıe VO  a ben
her ıhre ethische Nahrung aufgetischt, sondern vornehm, in lesbarer Form, sicherlich
sehr WOTrL- und satzreich, eine Orientierungsmöglıichkeıit angeboten. Dıie Zahlenangaben
des Personenregisters sınd leider ziemlich verrutscht. BRIESKORN

RECKI, BIRGIT ÄHL, INGMAR MEYER, VEN GG Kant ebt. Sıeben Reden un!| eın
Kolloquium SA 200 Todestag des Autklärers. Paderborn: Mentis 2006 D ,
ISBN 3.89785-248-9
Kant lebt! Wer hätte das vermutet, nachdem VOT nıcht allzu langer Zeıt 1n aller Welt,

besonders ber 1n Deutschland, se1ın 200 Todestag begangen wurde? Aus eıner VO der
ZEIT-Stittung und der Patriotischen Gesellschaft VO 1765 1n Hamburg veranstalteten
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